


Textliche Festsetzungen 
zum Bebauungsplan Nr. 146 

Parkfriedhof 
 
Auf Grund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindordnung (NGO) vom 18.10.1977 (Nds. 
GVBl. S. 497) in Verbindung mit den §§ 2, 9 und 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 15.9.1977 und der Planzeichenverordnung 
vom 19.1.1965, sowie § 1 der Niedersächsischen Verordnung zur Durchführung des BBauG vom 
19.6.1978 (Nds. GVBl. S. 560) 
Hat der Rat der                                Am 28.05.1979 die aus nebenstehenden zeichnerischen und 
folgenden textlichen Festsetzungen bestehende Satzung beschlossen.  
 
Textliche Festsetzungen 
 
Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahmen 
 
Gemäß § 9 (6) BBauG wird nachrichtlich darauf hingewiesen, daß Maßnahmen zur Verwirklichung 
des Planes einschließlich der Kosten der Durchführung in der Begründung vom 19. Oktober 1978 
dargelegt sind. 
 
Ordnungswidrig handelt, wer gemäß § 6 (2) NGO vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung 
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000,00 DM geahndet 
werden. 
 
Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
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